
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/1/15 1Ob728/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.1986

Norm

EheG §65 Abs1

Rechtssatz

Das bloße Aufsuchen von anrüchigen Lokalen stellt für sich allein noch keinen ehrlosen oder unsittlichen

Lebenswandel dar. Darunter sind vielmehr schwerwiegendere Fälle wie zB o5ene oder geheime Prostitution,

Zuhälterei oder das Absinken in das Verbrechermilieu jedweder Sparte zu verstehen.
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